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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

Anfragebeantwortung 

Auf die Anfrage der Abg.E 1 s e rund Genossen, betreffelid. 
I " ) 

;d.ie willkürliche Verfolgung von Presseveröffentliohungen über den Verrat 

österreichischer Interessen durch geheimverhandlungen mit Tito-Jugoslawien~, 

t eilt :Bund.esminister f"ür Justiz Dr. T S 0 ha. d e k roi t: . 

Die Herren Anfragesteller beziehensioh offenbar auf das beim Landes­

gericht Klagenfurt zur GZ .. 18 Vr 1425/52 gegen mehrere Personen lU1häng1geStraf­

verfahren wegen Vergehens naoh § 300 StOf, das wegen des Inhaltes mehrerer 

Artikel bzw. Artikelstellen der periodischen Druckschrift tlWahrheit und Volks-

Wille~', nämlich der .Arti~el "Oegen den Regierungsverrat an Volk und H~ma.t81 

in. Nr.36/137 der erwähnten Druoksohrift vom l5.Juni 1952 und der Artikel 
"Worüber hat Wedenig mit Tito verhandelt?", " ... die wollen ansoheinend 

überhaupt nioht mehr ZU:IÜokfliegen?" und "Zwei Kneohte treffen sich" in 117:.38/ 
139 der erwä.hnten Druoksohrift vom 18. Juni 1952 sowie wegen des Inhal tee 
eines von der ICP~Landesleitung Kärnten herausgegebenen Flugblattes "Jugosla­
Wisohe Spionageflugzeuge über Klagenfurt" eingeleitet W1,1rde.' 

Der von den Herr,~m Anf'ra.gestellern erhobene Vorwurf, dass sich clie 

Einleitung dieses Strafverfa.hrens, als "politisohe Verfolgung" ·'der Presse, 
die die Interessen österreichs vertri ttt, darstelle, ist· völlig unbegl;'i1ndet. 

In den oben angeführten Artikeln bzwCl ArtikelsteIlen und dem Flu~blatt wird __ _ 

durch die Anführung unwahrer Angaben und die Entstelluns von Tatsaehenzum 

Hasse und zur Veraohtung, gegenl3ehörden und Behördenorgane a.ufzureizen Besueh,t; 

der InhaJ. tder e.ugeführten Druokwerke ist somit in den inkriminierten Stellen 
geeignet, den Tatbestand des Vergehens naoh § 300 StG. zu erfüllen. Die 

Staatsanwaltscha.ft Klagenfurt hat daher dem in der österreiohisohen Straf .. 

prozes~ordnung verankerten Legalitätspr1nzip fOlgend; Verfol~anträge 

gegen die naoh den Bestimmungen des Pressegesetzes und nach den allgemeinen 

. s**afBesetzliohan Bestimmungen für die Druoklegungbzwe Verbreitung der in­

kriminierten Druckwerke verantwortliohen Personen gestellt. 
- Bei dieser Saohlage liegt keinerlei Anlass vor, .auf Grund der Aus ... 

führungen der Anfrage der gerren Abg.Elser und Genossen vom 18.Juli1952 
ein Stra.fverfahren gegen die in den inkr1miniertenD:t'Uckwerken und der 

gegenständliohen Anfrage el'WähntenBeh8rden, Behö!:de~org/U1e und· Politiker ein-
I . 

zuleiten. 
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Beiblatt zur t..a.:.'].~entskorres~ondenz 23. August 1952 

Ich beantworte daher die an mich gerichteten Anfragen dahingehendt 
....... ---- '- 1.1 (Is.t der Rerr BUndesminister für Jus"tiz bereit, die Staatse.nwaltsohaft-en--"-· 

. unverzüglich anzuweisen, ungerechtfertigte politische Verfo1ß\U1gen 

\, 

der Presse zu unterlassen und bereits eingeleitete Verfolgungen d.ieser 
.Art einzustellen?): , 

a) ioh hape im Hinblick darauf, aass die mir unterstehenden Staatsan­

waltsohattenune;ereohtfertigte politische Verfolgungen der Presse nicht duroh­

fUhren, keinen Grund" sie in dem 'Von den Herren '.Anfrag.estellern gewünsohten 
S1na pesonders'änZuweisen; 

b) ich b'a, weil ungerechtfertigte politische Verfolgungen der Presse 

n~oht vorge~ommenwurden, auoh nicht in der Lage, auf Einstellung von 
itVertolgungen dieser Art" hinzuwiuen" 

2.) (Ist der Rerr Bundesminister für Justiz b;reit, auf Grund der in dieser 
Anfra~e mitgeteilten Tatsachen wegen des Verdaohtes des Hochverrates 
an Österre:Lch gegen die Politiker, die Anstalten machen, österreichs 
Interessen an Tito..;.,rugoslawien auszuliefern. ein Stra..fverfa.hren ein--
lei~en ~u lassen?): . 
Ich bill nioht bereit~ auf Grund der in der Anfra.ge der Herren 

Abg. Viktor Elser und Genossen vom l8.Juli 1952; Nr.545!J, 

enthaltenen AusführUngen ein Stl."afverfahren gegen die dort erwähnten 
Behörden, BehBrdenorgane und Politiker wegen Hochverrats$ an österreich 

einleiten zu lassen, weil sich aus den Ausführungen der gegenständlichen 

Anfra.ge bei objektiver Betrachtung keine Anhaltspunkte für ein -straf?ares 

V~rhe.lten der erwähnten .Behörden, Behördenorgane und Politiker ergeben • 

. ~ .. -.-.-... 
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